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Regeln für die  
HNT-Kindergeburtstage 

Stand: 21. Juli 2020 
 
Zur weiteren Eindämmung des Coronavirus gelten für die Nutzung von Sporthallen aktu-
ell besondere Vorschriften. Davon sind auch die HNT-Kindergeburtstage in der Sport-
halle Opferberg (Cuxhavener Str. 271a, 21149 Hamburg) betroffen. Die HNT hat für die 
Nutzung von Sporthallen ein Schutzkonzept erstellt, das auf www.hntonline.de/restart 
nachzulesen ist. Die wichtigsten Regeln für die HNT-Kindergeburtstage haben wir hier 
auch noch mal zusammengefasst. Diese Regeln und Maßnahmen sind unbedingt einzu-
halten! 
 

• Personen, die Symptome einer akuten Atemwegserkrankung aufweisen, dürfen 
die Sporthalle nicht betreten und nicht an dem Kindergeburtstag teilnehmen. Zu 
den bekannten Symptomen zählen unter anderem leichtes Fieber, Erkältungsan-
zeichen, Atemnot. 
 

• Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 10 Kinder pro Kindergeburtstag begrenzt. 
Die Kinder dürfen dann aber mit Körperkontakt und ohne Abstand spielen und 
Sport treiben. 
 

• Die Zahl der Begleitpersonen ist auf maximal 3 Personen pro Kindergeburtstag 
begrenzt. Die Begleitpersonen müssen das Abstandsgebot einhalten. Es gelten 
die Ausnahmen nach §3 Abs. 2 der Hamburger Corona-Verordnung vom 
30.06.2020. 

 

• Beim Betreten und Verlassen der Halle  
 

o ist auf das Abstandsgebot zu achten. Es gilt eine Einbahnregelung: Der Zu-
gang erfolgt ausschließlich über die Damenumkleide, der Ausgang aus-
schließlich über die Herrenumkleide. 
 

o ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In der Halle kann diese abge-
nommen werden. Kinder bis 7 Jahren sind von der Tragepflicht befreit. 
 

o müssen die Hände desinfiziert werden. Es gilt außerdem, die gängigen Hy-
giene-Empfehlungen einzuhalten. Dazu zählen u.a.: Hände aus dem Ge-
sicht fernhalten und eine richtige Hust- und Niesetikette. 

 

• Die Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Die Kinder sollten da-
her schon in Sportkleidung kommen. Schuhe, Taschen, selbst mitgebrachte Ge-
tränke und Handtücher können in der Halle am Rand abgelegt werden. 

 

https://www.hntonline.de/restart-regeln-hallen
https://www.hamburg.de/verordnung/
https://www.hamburg.de/verordnung/
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• Die Toiletten sind geöffnet. Das Betreten ist nur einzeln erlaubt. Die Hygiene-
richtlinien sind einzuhalten, wichtig ist ein gründliches Händewaschen. Die Toilet-
ten müssen sauber hinterlassen werden. 

 

• Gemeinschaftlich genutzte Kleingeräte, Trainings- und Spielmaterialien sowie 
mobile Großsportgeräte müssen nach der Nutzung sachgerecht gereinigt wer-
den. Dies passiert durch den HNT-Übungsleiter. 
 

• Die Sporthalle muss ausgiebig gelüftet werden. Dazu werden vor Beginn des 
Trainings die Türen in der Glasfront und die Lüftungsklappen auf beiden Seiten 
der Halle geöffnet. 

 

• Die Kontaktdaten (Name, Wohnanschrift und Telefonnummer) aller anwesen-
den Personen müssen dokumentiert werden. Dazu führt der verantwortliche 
HNT-Übungsleiter eine Teilnehmerliste. Die Kontaktdaten werden erfasst und ge-
speichert, um im Fall des Auftretens einer Corona-Erkrankung Infektionsketten 
nachvollziehen zu können. In einem solchen Fall ist die HNT verpflichtet, die Da-
ten an das zuständige Gesundheitsamt weiterzuleiten. Darüber hinaus werden 
die Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Es gelten die 
Datenschutzbestimmungen der HNT. 


